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HANS F. ZACHER 

D I E S O Z I A L E S I C H E R U N G D E R H A U S F R A U , E H E F R A U U N D M U T T E R 1 

I. Die Verdienerrolle im personellen Bezugssystem sozialer Sicherung 

1. Erste Ortung des Problems im System sozialer Sicherung 

Die Scheidungsreform hat erneut sichtbar gemacht, d a ß in der Sicherung der nicht
berufstät igen Ehefrau und Mutter ein entscheidender Mangel unseres Systems 
sozialer Sicherung liegt. Eine kritische Durchsicht der sozialen Sicherung der Frau 
hat daher gerade hier anzusetzen. Die Problematik der sozialen Sicherung der nicht
berufstät igen Frau ist wesentlich verschieden für die Sozialhilfe auf der einen und 
die Systeme gehobener sozialer Sicherung — also für Sozialversicherung und Ver 
sorgung — auf der anderen Seite. D ie Sozialhilfe ist am Bedarf orientiert. Dieses 
Gesetz des Bedarfs lenkt ihre H i l f e auf die nichtberufstätige Frau so gut wie auf 
jedermann sonst. G e w i ß stellen sich auch hier spezifische Probleme: etwa die 
Spannung zwischen der In t eg r i t ä t der Familie und der gezielten H i l f e für einzelne 
ihrer Mitglieder. Aber sie betreffen die M o d a l i t ä t der H i l f e . Die p r i m ä r e Frage, ob 
und wem geholfen werden soll , findet im Wesen der Sozialhilfe eine eindeutige 
Antwor t . K e i n Teilsystem sozialer Sicherung ist deshalb den verschiedenen N ö t e n 
nichtberufstätiger Frauen so nachgegangen wie die Sozialhilfe. Im Wesen der Für 
sorge liegen jedoch Grenzen dieser H i l f e . Diese hindern, in Sozialhilfe die Lösung 
des hier anstehenden Problems zu sehen. 
In den Systemen gehobener sozialer Sicherung ist das Pr inz ip des Bedarfs nicht 
gleich zwingend und somit auch nicht von gleich eindeutigem Steuerungseffekt. 
Es ist überlagert durch das P r inz ip vermuteter genereller Bedürft igkeit eines Kreises 
von Personen, die kraft ihrer typischen sozialen und ökonomischen Situation in 
Vorsorgesysteme — wie Rentenversicherung und Beamtenversorgung — einbezogen 
sind, oder auch kraft gesteigerter öffentlicher Verantwortung für Nachteile, die sie 
betroffen haben, von Entschädigungssystemen — wie die Kriegsopferversorgung — 
betreut werden. Die nichtberufstät ige Frau befindet sich aber nicht schlechterdings 
in einer Rol le oder einem Nachteil , der sie gehobener sozialer Sicherung zuordnen 
würde . Die Frage kann nur sein, welche besonderen ökonomischen, famil iären oder 
sonstwie sozial relevanten Situationen der nichtberufstätigen Frau den Schutz und 
möglicherweise auch die Last gehobener sozialer Sicherung vermitteln. 
Der k l a s s i s c h e Anknüpfungspunkt gehobener sozialer Sicherung ist entgeltliche 
Arbeit. Sie eignet sich als Kr i t e r ium der Zuweisung zu Vorsorgesystemen, wei l die 
Angewiesenheit auf Arbei t eine gewisse soziale Gefährdung impliziert , w ä h r e n d 
Arbeit und Entgelt erlauben, gehobene soziale Sicherung zu erdienen oder zu ver-

1 Statt aller anderen weiteren Literatur zu dem Thema siehe Langkeit, Empfiehlt es sich, 
die gesetzlichen Vorschriften über die soziale Sicherung der nicht berufstätigen Frau 
während und nach der Ehe, insbesondere im Falle der Scheidung, zu ändern? Gutachten, 
Verhandlungen des 47. Deutschen Juristentages, Nürnberg 1968, Bd. I, 1968, Teil F; 
Zacher, dass., Referat, Verhandlungen usw., Bd. II, 1968, Teil 0, S. 8 ff; Krause-Ruland, 
Unvollständige Familie und Auflösung der Ehe im Sozialrecht, Zeitschrift für Sozial
reform, 15. Jg. (1969), S. 129 ff, 200 ff, 260 ff; Bogs, Zur Reform der sozialversiche
rungsrechtlichen Stellung der nichtberufstätigen Frau (Hausfrau), Sozialer Fortschritt, 
18. Jg. (1969), S. 241 f, 272 ff. 



dienen. Sie eignet sich als Kr i te r ium der Risiken und Leistungen, weil Arbeitsfähig
keit, Arbeitsmöglichkeit und Entgelt ein Ungenügen m e ß b a r und Ausfälle ersetzbar 
erscheinen lassen. Gerade diese Verdienerrolle aber nimmt die nichtberufstätige 
Frau nicht ein. Gleichwohl haben nichtberufstätige Frauen als Ehefrauen und Unter
haltsberechtigte an der sozialen Interessenlage der Verdiener Ante i l und bestimmen 
sie diese mit. U n d gleichwohl arbeiten sie als Hausfrauen und Müt t e r und leisten 
sie den ehelichen und familiären Unterhalt tä t ig mit. So deuten sich zwar in der 
Zugehörigkei t zum Unterhaltsverband eines Verdieners und in der Arbeitsrolle der 
Hausfrau und Mutter Kri ter ien an, die auch die Zuordnung der nichtberufstätigen 
Frau zu Systemen gehobener sozialer Sicherung ermöglichen. Doch fehlt beiden 
jene Ursprünglichkei t und Klarheit , mit der die Verdienerrolle in der Mitte des 
personellen Bezugssystems sozialer Sicherung steht. 

2. Die herkömmliche Anknüpfung an Verdienerrolle und ökonomischen Unterhalt 

Diese Problematik stellte sich der deutschen Sozialpoli t ik erstmals, als im Kaiser
reich die Mil i tär- und Zivildienstversorgung reformiert und die Sozialversicherung 
aufgebaut wurde. Sie wurde nicht einheitlich gesehen, geschweige denn beantwortet 
— weder im Zusammenhang der verschiedenen Systeme noch gegenüber der Fürsorge. 
Diese wurde vielmehr immer wieder als der eigentliche Träger der H i l f e für die 
angesehen, die sich nicht selbst durch abhängigen Erwerb in ein System gehobener 
Sicherung hineindienen und einkaufen konnten, auch also für die Familien der 
direkt Gesicherten. 
Dennoch mehrten sich rasch die Fälle, in denen Leistungen gehobener Sicherung 
auch als Ersatz für den Unterhalt vorgesehen wurden, den der direkt Gesicherte 
infolge seines Todes nicht mehr leisten konnte, in denen die Leistungen 
an erkrankte und invalide Gesicherte deren famil iäre Lage berücksichtig
ten und in denen den Angehörigen Gesicherter medizinische Hi l f en ge
w ä h r t wurden, die diese im Wege des Unterhalts nicht oder nur schwer
lich hä t ten leisten können. Diese Entwicklung konzentrierte sich auf die 
Ehefrau und die Kinder des unmittelbar Gesicherten. Sie machte so die Unterhalts
berechtigung gegenüber einem durch ein System gehobener sozialer Sicherung ge
sicherten Ehemann oder Vater immer deutlicher zu einer sozialen Rolle, die in den 
Schutz dieses Systems einweist. Sie trat als personelles Konstitutionsprinzip gehobe
ner sozialer Sicherung zur Verdienerrolle des Erwerbstä t igen hinzu, der nun nicht 
mehr nur gegen Ausfal l , Minderung und Unverwertbarkeit seiner Arbeitskraft 
und gegen eigene Krankheitskosten gesichert werden sollte, sondern auch gegen 
die Krankheitskosten der engsten Familiengemeinschaft und gegen seine Unfäh ig
keit, für seine Familie über seinen Tod hinaus ausreichend zu sorgen; schließlich 
ganz allgemein gegen ein unerträgliches Mißverhä l tn is zwischen seinem Einkommen 
und der Größe seiner Familie. Letztere Absicht w i r d vor allem in der Kindergeld
gesetzgebung deutlich, obwohl in ihr — als einem reinen Ausgleichssystem — das 
Monopo l der Verdienerrolle als pr imärer Ansatz der Leistungssysteme gebro
chen ist. 
Auch Entschädigungssysteme wie die Kriegsopferversorgung haben zusätzlich 
individuelle Anknüpfungspunkte in Gestalt der Betroffenheit von eben dem 
Schaden, den es auszugleichen gilt. Das wurde besonders bedeutsam, nachdem der 
totale Kr ieg seine Opfer in größtem M a ß e auch auße rha lb des Kreises der traditio-

2 nellen familiären Verdienerrolle, also außerha lb des Kreises der Männer und Väter , 



suchte. Aber das Zusammenspiel von Verdienerrolle und kleinstfamil iärem Unter
haltsverband blieb auch hier wesentlich. Für die Vorsorgesysteme der Sozialversiche
rung und der Beamtenversorgung blieb es beherrschend. 

3. Kritik dieses Prinzips 

Im Rahmen dieses Zuordnungsprinzips des ökonomischen Unterhalts wurde die 
soziale Sicherung der Frau zwar im Laufe der Jahrzehnte mehr und mehr ver
bessert. Seine entscheidenden Mängel liegen jedoch im Wesen dieses Prinzips und 
können daher von seinem Boden aus nicht ganz überwunden werden. 
D ie Dialekt ik von Verdienerrolle und kleinstfamiliärem Unterhaltsverband 
ignoriert Funktion und Lebensleistung des Ehepartners, der den Haushalt führt und 
die Kinder aufzieht — im Regelfall also der Frau. Der haushal tsführende Ehe
partner w i r d gegenüber dem System sozialer Sicherung durch die Verdienerrolle 
des anderen Ehepartners mediatisiert. Seine soziale Sicherung ist dem Zugang und 
dem Inhalt nach abgeleitet. Eigene Rechte werden ihm meist erst nach und nicht 
neben oder mit dem anderen Ehepartner gewähr t . Das M a ß seiner abgeleitet 
konzipierten Sicherung bleibt mitunter zurück hinter der originären Sicherung des 
Erwerbstät igen (wie etwa die typische Witwenrente daran zu erinnern scheint, d a ß 
E v a einst aus einer Rippe des A d a m geschaffen wurde). D ie spezifischen Risiken 
der Hausfrauenrolle — vor allem die Inva l id i t ä t der Hausfrau oder der T o d der 
Familienmutter — treten nicht hervor. Die Auflösung der Ehe trifft den häuslichen 
Tei l anders als den erwerbstät igen. Jede neue Ehe schließlich weist ihn erneut in 
eine abgeleitete Stellung ein. 
A u f der anderen Seite übersteigert die ausschließliche Anknüpfung an Verdiener
rolle und Unterhaltsverband die Position des Verdieners. D ie Verdienerrolle ver
mittelt der Familie soziale Leistungen, gerade weil und wenn Verdiener und Ver 
dienst das für die Familie Notwendige oder Angemessene nicht bereitstellen können. 
Das alles provoziert die K r i t i k des Verfassungsgebots der Gleichheit. M a n n und 
Frau, Erwerbstä t iger und Hausarbeitender, auch erwerbstät ige Frau und haus
arbeitende Frau erscheinen ungleich behandelt. Ebenso besteht eine Spannung zur 
Rechtsmöglichkeit der Auflösung von Ehen, zur entsprechenden Möglichkeit mehr
facher ehelicher und familiärer Bindung und zur Gleichheit von M a n n und Frau 
hinsichtlich des Gebrauchs und der Wirkungen dieser Rechtsmöglichkeiten. Freilich 
fragt sich, ob die Ungleichheit zwischen dem erwerbstät igen und dem haushalts
führenden Ehegatten und Elternteil wirkl ich noch eine Ungleichheit zwischen M a n n 
und Frau ist, zumal die neuere Rechtsentwicklung viel getan hat, um die Unter
schiede vom Geschlecht zu lösen und an die Funktion zu binden. Aber der Nachteil 
dessen, der sich auf Hausha l t s führung und Kinderaufzucht konzentriert, ist und 
bleibt in erster Linie der typische Nachteil der Frau. Sie ist durch Konvention 
und Veranlagung an diesen Platz gestellt, jedenfalls aber durch potentielle und 
effektive Mutterschaft. Aber selbst wenn die Gleichheit der Geschlechter beiseite 
bleiben könnte , so wäre immer noch die Frage zu stellen, ob das Sozialrecht an die 
Unterschiede der Funktion die richtigen Unterschiede der sozialen Sicherung knüpf t . 
So bedenklich aber auch das herrschende Pr inz ip der Sicherung der nichtberufs
tätigen Frau erscheint, so schwierig ist es, es durch ein anderes zu ersetzen, ohne die 
Ehe und die Familie als organische Einheiten zu ignorieren, zu benachteiligen 
oder gar zu schädigen, die verheiratete Frau oder die Verheirateten schlechthin zu 
privilegieren oder auch unangemessen zu belasten. Die soziale Sicherung so zu ge- 3 



stalten, daß sie der nichtberufstätigen Frau je sachangemessene Gleichheit bei maxi
maler Freiheit unter Wahrung der organischen Einheit der Ehe gewähr t , ist eine 
Aufgabe, die an die Quadratur des Kreises erinnert. 

II. Das Postulat der A n k n ü p f u n g an die Arbeitsrolle der Hausfrau 

1. Die Arbeitsrolle der Hausfrau als Legitimationsgrund der Zuweisung 
zu Systemen der sozialen Sid?erung 

K a n n der mittelbare Anschluß der Frau an die Systeme gehobener sozialer Siche
rung über die Verdienerrolle des Ehemannes nicht befriedigen und ist ein anderer 
— zumal besserer — mittelbarer Anschluß nicht denkbar, so kann eine wirksame 
Korrektur nur von einer Möglichkeit unmittelbarer Anknüpfung an die eigene 
typische soziale Lage der Hausfrau erwartet werden. Diese Möglichkeit bietet die 
Arbeitsrolle der Hausfrau. Sie steht in Parallele zur Arbeitsrolle des Verdieners, 
und diese Para l le l i tä t gibt eine gleichheitliche Basis sozialer Sicherung für Hausfrau 
und Verdiener ab. 
Gleichwohl ist eine wesentliche Besonderheit nicht zu übersehen. Systeme gehobener 
sozialer Sicherung müssen davon ausgehen, d a ß der Mensch, der nicht von seinem 
Kap i t a l leben kann, vom Ertrag seiner Arbeit lebt. Sie helfen ihm, wenn er nicht 
arbeiten kann, er keine Arbeit bekommt oder die Arbei t ein gegenüber gewissen 
Situationen gesteigerten Bedarfs unzulängliches Einkommen einbringt. Die Arbeits
rolle der Hausfrau nun ist zwar in der Regel produktiv, aber nicht entgeltlich. 
M u ß also die Frau nicht auf eine entgeltliche Arbeitsrolle verwiesen werden, um in 
den Genuß eigener sozialer Sicherung zu gelangen? 
Das ist eine Frage der Wertung der Hausfrauenrolle. Sie ist zu reich an Problemen 
und Argumenten, um hier ausgebreitet zu werden. Vielmehr kann der Verfasser 
hier nur als seinen Ausgangspunkt folgendes bekennen: Der Rückzug der Ehefrau 
auf die Führung des ehelichen Haushalts ist legitim, der Rückzug der Mutter auf die 
Erziehung der Kinder und die Führung des Familienhaushalts ist darüber hinaus 
zu fördern. Das s tützt sich auf A r t . 6 G G , auf die Bedrohung der Gleichheit von 
M a n n und Frau durch die Doppelrolle der berufstätigen Frau und Mutter, auf das 
Sozialstaatsprinzip, auf die Bedeutung des Lebensraumes des Haushaltes für die 
Privatheit und damit die Freiheit und W ü r d e der menschlichen Existenz, auf die 
Bedeutung der Haushalte für das Funktionieren des Marktes und die Versorgung 
der Menschen mit Dienstleistungen, schließlich aber auf einen breiten Konsens in 
diesem Gemeinwesen, der nicht nur den pr imären O r t der Ehefrau und Mutter im 
Haushalt sieht, sondern ganz allgemein Lebensweisen bejaht, die ohne weitgehende 
Freistellung der Frauen und Müt t e r für das Haus nicht verwirklicht werden 
könnten . 

2. Der Einbau der Arbeitsrolle der Hausfrau in die Systeme gehobener sozialer 
Sicherung 

Die Schwierigkeiten, die Arbeitsrolle der Hausfrau analog zur Erwerbstä t igkei t 
in die Systeme gehobener sozialer Sicherung einzuführen, sind nicht gering. E r 
werbsarbeit und Entgelt bilden eindeutige und korrespondierende Bezugspunkte. 

4 Hausfrauenarbeit und wirtschaftlicher Unterhalt der Hausfrau stehen im Komplex 



der ehelichen und familiären Gemeinschaft. Somit fehlt es am direkten Wechsel
bezug zwischen Leistung und Entgelt. Weitgehend hindert es schon eine Messung, 
an welcher der ökonomische Ersatz von Ausfällen durch die Systeme sozialer 
Sicherung unmittelbar ansetzen könnte . Der Wert des wirtschaftlichen Unterhalts 
kann den Wert der Hausfrauenarbeit ebenso überschreiten wie unterschreiten. Das 
Ris iko der Familie, die Hausfrauendienste der Familienmutter zu verlieren, wächst 
mit der Z a h l der Kinder . Der Ante i l der Frau am wirtschaftlichen Unterhalt sinkt 
dagegen mit der G r ö ß e der Familie. U n d für die wirtschaftliche Sicherung der Frau 
selbst scheint weder die eine noch die andere G r ö ß e eine überzeugende Grundlage 
abzugeben. D ie widersprüchlichen Interessen und Wertungen spiegelt das bürger
liche Recht in der Spanne zwischen dem wirtschaftlichen Unterhalt, den es der Frau 
verschafft 2, und dem Schadensersatz, den es in § 845 B G B der Familie zubilligt, der 
die Dienste der Frau entgehen. U n d nicht weniger spiegelt sie das Einkommens
steuerrecht, das den Eheleuten den Vorte i l des Splitt ing g e w ä h r t 3 , wei l sie sich in 
das gemeinsame Einkommen teilen, das aber einen gleichen Vorte i l dem Ehegatten 
zubilligt, der nach dem T o d des anderen mit gemeinsamen Kindern zurückbleibt 
und die H i l f e des anderen entbehrt 4. 
Doch deuten diese Beispiele zugleich an, d a ß die Schwierigkeiten, gehobene soziale 
Sicherung auch an die Arbeitsrolle der Hausfrau zu knüpfen, nicht unüberwindl ich 
sind. Auch im Sozialrecht geht es nicht darum, den Wert der Hausfrauenarbeit 
als eine jeweils einmalige G r ö ß e z u ermitteln, von der alle Rechtsfolgen quantitativ 
hergeleitet werden müßten . W o gegen konkrete Bedarfe zu sichern ist — wie etwa 
gegen medizinische Kosten —, löst sich diese Sicherung auch bei Verdienern von 
dem Wert ihrer Arbeit ; desgleichen z. B . dort, wo generell unbillige Lasten ausge
glichen werden — wie beim Kindergeld. Das Kri te r ium persönlicher Einbeziehung 
in ein System sozialer Sicherung ist nicht auch das einzige Kr i te r ium seiner Risiken 
und Leistungen. Deshalb ist es auch nicht unvereinbar, die soziale Sicherung der 
Frau an ihre Arbeitsrolle zu knüpfen, aber dort, wo allgemeine Unterhaltsleistungen 
einen erreichten Lebensstandard aufrechterhalten sollen, ebenso auf das Einkom
men des Verdieners zurückzugreifen wie dort, wo nach dem möglichen Beitrag der 
Frau zu den Kosten der sozialen Sicherung gefragt w i rd . 

3. Steckengebliebene Ansätze 

Im übrigen sei daran erinnert, d a ß das Recht der gehobenen sozialen Sicherheit 
schon bisher gelegentlich versucht, an die Arbeitsrolle der Frau ergänzend anzu
knüpfen. Die Kriegsopferversorgung sieht als „Einkommensver lus t" einer geschä
digten Hausfrau auch ihre „Mehraufwendungen bei der Hausha l t s führung" a n 5 . 
U n d das Bundesverfassungsgericht hat den Waisen einer kriegsbedingt verstorbenen 
Mutter die Waisenrente auch und gerade für den Fa l l gesichert, d a ß die Mutter 
Hausfrau w a r 6 . 
Was aber im Entschädigungssystem der Kriegsopferversorgung unbedenklich mög
lich war, führte im Vorsorgesystem der Sozialversicherung noch nicht zu gleich 

2 §§ 1360, 1360a, 1360b BGB. 
3 §§ 26, 26a, 32a EStG. 
4 § 32a Abs. 3 EStG; Abschn. 184a EStR. 
5 Siehe § 30 Abs. 4 letzter Satz BVG. 
« Β Ver f G 17, 38 (60 ff). 5 



harmonischen Ergebnissen. Die Aufteilung der Hinterbliebenenrente auf Wi twe und 
geschiedene Frauen des gleichen Mannes nach der Dauer der Ehe knüpf t an die 
Dauer der Hausfrauenrolle a n 7 ; aber kraft des Unterhaltsersatzprinzips bekommt 
die Frau eine Leistung erst, wenn der M a n n tot ist. Insgesamt wi rk t das System 
deshalb wie eine Meistbenachteiligungsklausel zu Lasten der Frauen des mehrfach 
verheirateten Mannes. Auch das Nachschieben der Unterhaltsrolle der Hausfrau 
neben die Unterhaltsrolle des Verdieners in gesetzlichen Regelungen, die auf den 
ökonomischen Unterhalt abstellen, hat zu Halbheiten geführt. So hat das Bundes
verfassungsgericht8 zwar aus der Rentenversicherung den Vorbehalt entfernt, d a ß 
Waisenrenten nur noch einer Mutter gewähr t werden, die den Unterhalt über
wiegend geleistet hat. Aber die Mutter m u ß versichert — d. h. in der Regel: berufs
tät ig oder Rentnerin — sein, um dem K i n d die Waisenrente hinterlassen zu können . 
Die Hausfrauenrolle, deren Wegfall nun gerade auch ausgeglichen werden soll, 
führ t nicht in diese Sicherung ein. Die größten Unstimmigkeiten hat es mit sich 
gebracht, das neue Vers tändnis der Hausfrauenarbeit als Unterhaltsleistung an den 
Ehemann 9 Vorschriften zu unterstellen, die auf den ökonomischen Unterhalt auf
bauen. Beispielhaft ist die Ermitt lung des unterhaltspflichtigen Ehegatten im Sinne 
des § 205 R V O durch Saldierung des ökonomischen Unterhalts des Mannes und der 
Hausfrauenleistung der Frau, die zu einer sinnwidrigen Benachteiligung der Frau 
führen müßte . Eine Pol i t ik der pragmatischen Korrektur kann also das grundsä tz 
liche Problem des funktionsgerecht verschiedenen und gerade deshalb gleichheit
lichen Einbaus der Verdiener- und der Hausfrauenrollen in die Systeme gehobener 
sozialer Sicherung nicht lösen. 

4. Die spezifischen Risiken der Hausfrau 

Unter den Folgerungen, die aus der Maxime funktionsgerechter Anknüpfung ge
hobener Sicherung an die Arbeitsrolle der Hausfrau gezogen werden müssen, sei 
zunächst die Rücksichtnahme auf die spezifischen sozialen Risiken hervorgehoben, 
die mit dieser Rol le verbunden sind: der Ausfal l der Hausfrau und der Unterhalts
verlust. 

a) Das Risiko des Ausfalles der Hausfrau 

Der Sorge des Verdieners, durch Krankhei t oder Inva l id i t ä t Arbeitskraft und E i n 
kommen einzubüßen und darüber hinaus durch den T o d der Möglichkeit beraubt zu 
sein, für den Unterhalt der Familie aufzukommen, steht die Sorge der Hausfrau 
gegenüber, ihre Dienste infolge Krankheit, Invalidität oder Tod nicht mehr leisten 
zu können. Das korrespondierende Interesse der Kinder und der Famil ienväter ist 
evident. Im Falle von Krankhei t und Inva l id i t ä t ist aber auch an das Eigeninteresse 
der Frau zu denken, sich einigermaßen freigestellt und zugleich den Famil ien
standard vor dem Verfa l l bewahrt zu wissen. Das Anliegen ist der gehobenen 
sozialen Sicherung nicht vollends fremd. Aber die Sicherungen sind höchst unzu
längl ich 1 0 . 

7 Siehe insbesondere §§ 592 Abs. 2 RVO; 1268 Abs. 4 RVO. 
8 BVerfG 17, 1 (26 ff). 
« § 1360 BGB. 
1 0 Siehe die Hinweise bei Zacher, aaO., Seite 16. 



b) Das Risiko des Unterhaltsverlustes 

aa) Die notwendige Sicherung der Hausfrau 

E i n anderes spezifisches Ris iko der Hausfrauenrolle ist, d a ß die Hausfrau zwar 
ihre hausfraulichen Dienste leistet, ja leisten m u ß , dafür jedoch keinen oder einen 
unangemessenen geringen Unterhalt bezieht. Z u denken ist vor allem an Müt te r in 
Halbfamil ien, die etwa durch T o d den Träger des Unterhalts verloren haben, 
gleichwohl aber nicht von ihrer Hausfrauenrolle weg auf Erwerbsarbeit verwiesen 
werden können. Die geltenden Systeme greifen dieses Ris iko z. B . auf, indem sie 
der Witwe mit Kindern nicht nur Kinderzuschläge, sondern auch für sie eine höhere 
Rente gewähren. Sie leiten diese Sicherung aber nur von dem Ehemann und Vater 
ab, der die Halbfamil ie zurückgelassen hat. Die Hausfrau und Mutter ist nicht von 
sich aus gegen diese Gefahr gesichert. Das spiegelt einmal mehr die exklusive 
Dialekt ik von Verdienerrolle und Unterhaltsverband wider und m u ß zugunsten 
der Möglichkeit selbständiger Anknüpfung an die Hausfrauenrolle überprüft 
werden. 

bb) Exkurs: Die Zuordnung von Hinterbliebenen- und sonstigen Familienleistungen 
Das führt zu dem allgemeineren Problem zurück, daß die herkömmlichen Systeme 
dazu neigen, die Verdienerrolle zu übersteigern. Hinterbliebenenversorgung sucht 
einen Unterhaltsbedarf in einer durch den T o d eines möglichen oder wirklichen 
Unterhal ts t rägers unvol l s tändig gewordenen Ehe oder Familie zu befriedigen. D a ß 
dieser Unterhaltsbedarf nicht befriedigt w i rd , ist nun zwar zunächst das Ris iko 
derer, deren Unterhalt ausbleibt. Die herkömmliche Hinterbliebenenversorgung 
aber knüpf t an den ausgefallenen Unterha l t s t räger an und dabei p r imär an den 
ausgefallenen Verdiener. Das kann in Entschädigungssystemen die Berechtigung 
haben, daß der Unterha l t s t räger leisten würde , wenn er nicht getötet worden wäre . 
In Vorsorgesystemen aber ist die copula die, daß es das Interesse und unter beson
ders günstigen Ums tänden auch die Pflicht des Unterhal t s t rägers gewesen sein 
mochte, für seinen Ausfa l l vorzusorgen. 

Diese Zurechnung der Hinterbliebenenversorgung zum ausgefallenen Unterhalts
t räger ist hypothetischer Natur. Sie bedeutet meist Unterhalt, der von seiner L e i 
stungskraft und Vorsorge nicht erwartet werden konnte. U n d sie ist auch insofern 
nicht auf seine Vorsorge zurückzuführen, als der Sozialversicherung Familien
beiträge fremd sind. 
Die Anknüpfung der sozialen Sicherung unvol ls tändiger Unte rha l t sverbände an die 
Person des ausgefallenen Verdieners ist also nicht zwangsläufig. Sie beruht auf 
legislativen Wertungen. D ie Anerkennung der Arbeitsrolle der Hausfrau als Z u 
gang zur gehobenen sozialen Sicherung kann — richtig bewertet — ebenso zur 
gezielten Sicherung derer führen, denen der Verdiener fehlt. 

III. Das Postulat der durchgehenden „sozia len Biographie" der Frau 

Dem Nachteil der Frau in den bestehenden Systemen darf jedoch nicht nur in der 
statischen Situation der Hausfrau in einer bestimmten Ehe oder Familie nachgefragt 
werden. E r erweist sich noch deutlicher in der dynamischen, historischen Dimension. 
Der Mann w i r d im Regelfall erwerbstät ig und vermittels seiner Erwerbstä t igkei t 
in ein System sozialer Sicherung eingewiesen. Dieses System erstreckt sich auf die 7 



von ihm unterhaltenen Kinder und seine Frau. Das System sozialer Sicherung, 
in dem der M a n n steht, kann wechseln, wenn Veränderungen in seiner Erwerbs
tät igkei t dies indizieren, wie etwa beim Wechsel von der Sozialversicherung zur 
Beamten Versorgung. Die soziale Sicherung kann ferner unterbrochen oder modi
fiziert werden, wenn der M a n n etwa als Unternehmer einen Beruf ergreift, der ihm 
präsumt iv eine private soziale Sicherung ermöglicht. Aber mit seiner Verdienerrolle 
bleibt grundsätzl ich auch eine gewisse Kon t inu i t ä t entsprechender sozialer Sicherung 
gewahrt. U n d selbst diese Verdienerrolle w i rd schließlich, wenn sie notleidend 
wi rd , durch Leistungen der sozialen Sicherung gestreckt. 
Die sogenannte nichtberufstätige Frau dagegen ist, wenn sie heiratet, im Regelfall 
entweder berufstätig oder im Stadium der Berufsausbildung — und somit entweder 
einem System sozialer Sicherung als erwerbstät ig zugewiesen oder i n statu nascendi 
solcher Zuweisung. Tri t t sie dann in die Hausfrauenrolle ein, so w i r d der Status 
direkter sozialer Sicherung beendet oder wenigstens eingefroren. Sie wechselt zur 
sozialen Sicherung kraft Unterhaltsberechtigung. Je nachdem, ob die Frau in oder 
nach der Ehe wieder erwerbstät ig w i rd , ob sie nach der Auflösung einer Ehe eine 
neue eingeht, ob sich die Auflösung und die Neubegründung einer Ehe wiederholt 
oder ob sie nach Auflösung einer Ehe mit einer Halbfamil ie zurückbleibt, ohne d a ß 
ihr irgendwie familiärer Unterhalt zuflösse — je nachdem kann die Frau nun be
liebig oft von originärer zu abgeleiteter, von abgeleiteter zu or iginärer und von 
abgeleiteter zu abgeleiteter Sicherung wechseln. Dabei bestimmt sich ihre soziale 
Sicherung gegen kurzfristige N ö t e , wie Krankheit und Mutterschaft, jeweils neu. 
Die soziale Sicherung gegen langfristigen Einkommensausfall dagegen addiert sich 
aus heterogenen Stücken sozialer Sicherung gegen Ausfa l l eigenen Erwerbs und 
gegen Unterhaltsausfall aus aufgelösten Ehen. Dabei werden mitunter ganze A b 
schnitte dieser Biographie sozial gelöscht, wenn eine anders als durch T o d aufgelöste 
Ehe keinen Unterhalt und damit keine Sicherung zurückläßt oder eine spätere 
Ehe Unterhalt und Sicherung als letzte Wirkungen der früheren tilgt. Aber selbst 
im „Glücksfall" einer frühen und langen, kontinuierlichen Hausfrauenrolle kommt 
die Frau nicht immer ungeschoren davon: ihre Sicherung aus ihrer früheren E r 
werbstät igkei t kann unter den Tisch fallen. 

Das verlangt nach Korrektur : nach einer eigenen durchgehenden „sozialen Biogra
phie" auch für die Frau. Diese kann geschaffen werden, indem die soziale Sicherung 
auch an die Arbeitsrolle der Hausfrau anknüpf t und so die Arbeitsrolle der E r 
werbstät igkei t und die hausfrauliche Arbeitsrolle zu einer einheitlichen Leitlinie 
sozialer Sicherung zusammengefügt werden. 

Diese Forderung dient der gleichen Freiheit der Frau zu Beruf und Ehe, ihrem aus
gleichenden Schutz in der a pr ior i ungleichen Rolle der Mutterschaft, der Gleichheit 
ihrer Entfaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten in der Ehe und der Gleichheit 
ihres Anteils an den in einer Ehe erwirkten Sicherungen. D a ß mit dem Wechsel 
zwischen Beruf und Haushalt zunehmend gerechnet werden m u ß , ist ein legitimer 
Tatbestand, den das Recht der sozialen Sicherheit nicht negieren darf. Ja, er um
schließt eine Tendenz zur optimalen Ausfüllung der Arbeitsrolle der Frau, die zu 
fördern das Sozialrecht allen Grund hat. D a ß Ehen aufgelöst werden, ist unver
meidlich, soweit es durch T o d geschieht; inwieweit es sonst Rechtens ist, hat das 
Familienrecht im Rahmen der Verfassung zu entscheiden. Das Sozialrecht sollte so 
rasch als möglich aufhören, die danach zulässige Mobi l i t ä t zu Lasten der sozial 

8 bedürft igen Frau zu hemmen. 



Das Privatrecht knüpf t durch das Institut der Zugewinngemeinschaft bereits an die 
Arbeitsrolle der Hausfrau an und verschafft dieser ein Guthaben, das sie aus der 
aufgelösten Ehe mitnimmt. Diese Lösungen können nicht unmittelbar auf die soziale 
Sicherung über t ragen werden. Die Zugewinngemeinschaft realisiert einen gemein
sam erwirtschafteten Saldo, ohne auf diesen Einfluß zu nehmen. Das Sozialrecht 
dagegen m u ß die gemeinsame Vorsorge erwirken oder ersetzen. Es m u ß daher 
eigene Formen der „Zugewinngemeinschaft" entwickeln. 
Diese Notwendigkeit sozialrechtlicher anstelle privatrechtlicher Lösungen hat nichts 
deutlicher gemacht als der Diskussionsentwurf des Bundesministers der Justiz für 
die Reform des Rechts der Ehescheidung und der Scheidungsfolgen (1970). Der 
Versorgungsausgleich, der dort in den §§ 27 ff konzipiert ist, scheitert in der Regel 
sowohl an der Leistungsfähigkeit des Verpflichteten als auch an der Berechenbarkeit 
der Beträge. Da rübe r hinaus ist er auf einen für die Bedürfnisse der geschiedenen 
Frau recht unspezifischen Zeitraum abgestellt. E r beginnt nicht schon, wenn die 
geschiedene Frau erwerbs- und berufsunfähig ist, sondern erst dann, wenn der 
M a n n versorgungsberechtigt wi rd . U n d er endigt mit der Versorgungsberechtigung 
des Mannes, insbesondere also mit dem Tode, auch wenn die Frau dann immer noch 
lebt und bedürft ig ist. Weniger kurios ist der unterhaltsrechtliche Versorgungs
ausgleich im Sinne des § 12 des Entwurfs. Doch bietet auch er der geschiedenen Frau 
keine klare und verläßliche Sicherung. 

IV . Die Kostenfrage 

Das wohl größte Hindernis, gehobene soziale Sicherung an die Arbeitsrolle der 
Hausfrau zu knüpfen, bildet die Sorge um die adäqua te Aufbringung der Mi t te l . 
Sie ist am geringsten in Entschädigungssystemen; denn hier betrifft die Korrektur 
der Leistungen das richtige Verstehen der Lasten und Opfer und das richtige Z u 
teilen des Ausgleiches, w ä h r e n d die Aufbringung der notwendigen Mi t te l von der 
Verantwortung für die Schäden und die Betroffenen gesteuert wi rd . Das Problem 
ist sehr viel schwieriger im Vorsorgesystem der Bea?ntenversorgung, da diese so 
elementar wie kein anderes System mit der Verdienerrolle des Beamten verknüpf t 
ist. U n d es w i r d in den Versichertengemeinschaften der Sozialversicherung ganz 
besonders in dem Zusammenhang zwischen der Verteilung der Last und der Ver 
teilung der H i l f en deutlich faßbar . Das ist kein absoluter E inwand gegen die Ver
besserung der sozialen Sicherung der nichtberufstätigen Frau in der Sozialversiche
rung. Der „Sündenfal l" der Sozialversicherung, die Leistungen über die Verdiener
rollen hinaus zu erstrecken, ohne ihnen die Lasten folgen zu lassen, ist längst getan. 
Das Versicherungsprinzip ist längst durchbrochen. Aber das politische Problem der 
praktikablen und erträglichen Verteilung der Last und das rechtliche Problem 
gleichheitlichen Nehmens und Gebens stellen sich in der Sozialversicherung doch 
sehr viel schärfer als anderswo. I n diesem Spannungsfeld den rechten O r t der ein
kommenslosen Arbeitsrolle der Hausfrau auszumachen, bereitet die größten 
Schwierigkeiten. 

Vielleicht aber hilft es, einen Zugang zur Lösung des Problems zu gewinnen, d a ß 
man die Alternative auflöst, die gemeinhin zwischen der Erhöhung der Verdiener
beiträge zugunsten einer weiteren Verbesserung der Familienleistungen und einer 
Belastung der Familien durch Bei t räge der Hausfrauen gesehen wi rd . Sie verein- 9 



facht, indem sie der kinderlos verheirateten Hausfrau den gleichen Schutz zukom
men läß t wie der kinderreichen Mutter. Die Rollen der ehelichen Hausha l t s führung 
und der Kinderaufzucht sind jedoch verschiedene Rollen, so sehr sie in der Gestalt 
der Familienmutter verschmelzen. In diesen Dimensionen der Hausfrauenrolle 
drücken sich Stufen der Bindung der Frau an das Haus und ihrer Nützl ichkei t 
im Haus ebenso aus wie die Aufteilung des Verdienereinkommens auf zwei oder 
mehr Köpfe des Unterhaltsverbandes. V o n hierher werden Abstufungen der Be
lastung zwischen dem Verdiener und der kinderlosen Hausfrau oder der Hausfrau 
mit entwachsenen Kindern und zwischen ihr und der Hausfrau mit kleinen und 
heranwachsenden Kindern denkbar — oder etwas anders gesehen: Abstufungen 
zwischen der Belastung der Nurehen und der Familien. Dabei m u ß zwar an das 
Verbot des Ar t . 6 Abs. 1 G G erinnert werden, Verheiratete gegenüber Unverhei
rateten zu benachteiligen 1 1. So w ä r e es unzulässig, zu verlangen, d a ß ein Ehepaar 
aus einem Einkommen den doppelten Beitrag zahlt, indem der Frau das gleiche ab
verlangt w i rd wie dem Mann . Aber das heißt nicht, daß kinderlose Ehefrauen und 
ihre Ehemänner keinen spezifischen Beitrag zur sozialen Sicherung der Frau zu 
leisten brauchten. 
Den Familien mit kleinen und heranwachsenden Kindern dagegen kann eine zu
sätzliche Belastung zur sozialen Sicherung der Familienmutter nicht angesonnen 
werden. Im Gegensatz zur völligen Freistellung schon der kinderlosen Ehefrau von 
den Lasten der sozialen Sicherung liegt darin jedoch echter Familienlastenausgleich. 
Gerade das aber heißt nicht, d a ß dieser Ausgleich von den Versichertengemein
schaften der Sozialversicherung getragen werden kann und soll. Vielmehr akzen
tuiert die Verbesserung der sozialen Lage der Hausfrau nur die auch sonst nicht 
mehr zu übergehende Frage, wie weit und wie lange die Versicherungsgemeinschaf
ten je für sich noch in der Lage sind, den Familienlastenausgleich, der ihnen ange
sonnen wird , zu tragen und ob er nicht auf breitere Schultern gelegt werden müßte . 
U n d diese Frage zu stellen könn te einen weiteren Zugang der Lösung des an
stehenden Problems erschließen. 
Endlich muß mit Nachdruck hervorgehoben werden, d a ß die Umstellung der 
sozialen Sicherung der Hausfrau auf eine Sicherung, die auch an die Arbeitsrolle 
der Hausfrau anknüpf t , nicht nur Neubelastungen mit sich bringt. Die große 
Masse der Leistungen, die den Frauen auf diese Weise zufließen soll, fließt ihnen 
über die von der Verdienerrolle des Mannes abgeleitete Sicherung heute schon zu. 
Es geht ja nicht darum, die Sicherung der Frau erst einzuführen. Es geht darum, 
sie besser auf die Rechtsstellung und die Bedürfnisse der Frau abzustellen. Das hat 
auch Mehraufwendungen zur Folge. Aber bei weitem nicht alles, was für die 
verbesserte Sicherung der Frau notwendig ist, ist neuer Aufwand. 

V . Die Sicherung der Frau in Ehe und Familie 

1. Organische Familienleistungen 

Die Forderung, die soziale Sicherung der Frau durch Anknüpfung an die Arbeits
rolle der Hausfrau zu verbessern und zu verselbständigen, darf nicht einfach auf 
die Kumulat ion von Leistungen zielen. Vielmehr müssen organische Lösungen für 

1 1 Seit BVerfG 6, 55 (71 ff) ständige Rechtsprechung. 



eine angemessene Sicherung der Frau in jeweils der Situation gefunden werden, in 
der sie sich befindet. Das heißt , d a ß die Sicherungen und Hi l f en darauf abstellen 
müssen, ob die Frau die Arbeitsrolle eines Verdieners oder einer Hausfrau ein
nimmt. Das heißt aber auch, d a ß die Hi l f en , die insgesamt in die Ehe oder Familie 
der Frau fließen, zu einem situationsgerechten harmonischen Ganzen gefügt werden 
müssen, dem die Sicherungen der Frau organisch e ingepaßt sind. Es w ä r e weder 
zweckmäßig noch zulässig, die Familie, so wie sie ist, als Bedarfseinheit sozialer 
Sicherung zugunsten einer isolierten Sicherung der Frau und Mutter zu sprengen. 
Aber die Frau darf auch nicht länger im Unterhaltsverband derer untergehen, die 
vom Inhaber der Verdienerrolle abhängen. 

2. Das Postulat der Mitberechtigung der Frau 

U m dies zu bewirken, sind auch formale Rechtsgestaltungen wichtig. So muß die 
Frau auf Leistungen, die ihr persönlich zukommen — wie etwa medizinische H i l 
fen — auch selbst berechtigt werden. A u f Familienleistungen ist die Frau mitzu-
berechtigen. Aber das sind M inimal f orderungen, die — wo sie noch nicht erfüllt 
sind —, ohne Rücksicht auf materielle Rechtsänderungen durchgeführt werden 
können und sollen. 

3. Zur Technik und Organisation der sozialen Sicherung der nichtberufstätigen Frau 

Wer die Reform der sozialen Sicherung der nichtberufstätigen Frau in der Sache 
bejaht, steht vor allem vor der Frage, welche technischen und organisatorischen 
Folgerungen sie für das Gesamtsystem der sozialen Sicherungen hat. Als das ideale 
Medium, eine ebenso umfassende wie sachgerechte Sicherung der nichtberufstätigen 
Frau aufzunehmen, scheint sich eine allgemeine Staatsbürgerversorgung anzubieten. 
Die Reform der sozialen Sicherung der nichtberufstätigen Frau auf die Konzeption 
und Einführung einer allgemeinen Staatsbürgerversorgung h in zu verlagern, hieße 
jedoch wahrscheinlich, darauf zu verzichten. Somit m u ß vom Fortbestand einer 
P lura l i t ä t von Teilsystemen sozialer Sicherung ausgegangen werden. 
V o n diesem Ausgangspunkt her müssen drei Möglichkeiten geprüft werden: erstens, 
die Aufgabe einer verbesserten sozialen Sicherung der Frau den vorhandenen 
Systemen je nach ihrer spezifischen Zuständigkei t zu stellen; zweitens, diese Auf 
gabe einem oder einigen der vorhandenen Systeme in besonderem M a ß e zu stellen, 
so d a ß sie die übrigen Systeme durch besondere Funktionen zugunsten der Frau 
ergänzen; und drittens, diese Aufgabe einem zusätzlichen besonderen System zu 
übertragen. 
A n Vorschlägen im Sinne dieser dritten Möglichkeit eines zusätzlichen Systems 
fehlt es nicht: so etwa für eine besondere Versicherung für den F a l l der Witwen
schaft oder für die Einrichtung einer besonderen Hausfrauenrente, wie sie z. B . 
Italien mit minimalem Erfolg eingeführt hat. A u f diesem Wege könnten nun zwar 
gewisse N ö t e der nichtberufstätigen Frau aufgefangen werden. Jedoch bliebe die 
Korrektur der bestehenden Systeme gleichwohl unerläßlich. Die organische K o 
ordination der Sicherung der Ehepartner und ihrer Familien w ü r d e durch eine 
zusätzliche Sicherungseinrichtung vermutlich schwieriger und der Sprung von der 
sozialen Sicherung der berufstätigen Frau zur Sicherung der Hausfrau größer. 
Der zweiten Möglichkeit dagegen, einzelnen Systemen Sow er ρ unkt auf gaben der 11 



sozialen Sicherung der nichtberufstätigen Frau zu übert ragen, kommt praktische 
Bedeutung zu. So werden Dienste, die das Ris iko des Ausfalles der Hausfrau 
wirkungsvoll abdecken sollen, nur möglich sein, wenn sie bei einem oder wenigen 
Typen von Trägern sozialer Sicherung eingerichtet und eventuell als Gemeinschafts
aufgabe auch für die übrigen beteiligten Träger durchgeführt werden. V o n größter 
Bedeutung wi rd auch die komplementä re Funktion der Sozialhilfe sein. Eine Plura-
l i tä t von speziellen Systemen gehobener sozialer Sicherung wi rd — wie auch an
dere soziale Risiken — auch die Risiken der nichtberufstätigen Frau immer nur in 
gewissen subjektiven Grenzen aufnehmen können. N u r die Sozialhilfe kann un
erträgliche Brüche an diesen Grenzen vermeiden. 

Der zentrale technisch-organisatorische Weg der Reform ist jedoch der der besseren 
Anpassung der bestehenden Systeme gehobener sozialer Sicherung an die Bedürf
nisse der Hausfrau. Das verlangt die Neuorientierung nicht nur der Leistungen 
und der Mittelaufbringung, sondern auch der subjektiven Abgrenzung, die unter der 
Voraussetzung einer P lura l i t ä t von Vorsorgesystemen eine der kritischsten Zonen 
der Reform ist. Das verlangt vor allem aber auch eine Koordinat ion und wechsel
seitige Öffnung der Versorgungssysteme. N u r auf diesem Weg kann das Postulat 
der durchgehenden „sozialen Biographie" der Frau mit dem Postulat organischer 
Familienleistungen vereinbart werden. D a ß dazu noch einige Phantasie notwendig 
sein wi rd , zeigt z. B . die Notwendigkeit , den Wechsel einer Angestellten zur Be
amtenfrau, zur geschiedenen Beamtenfrau und schließlich zur Frau eines Knapp
schafts versicherten in ihre kontinuierliche „soziale Biographie" einzubringen. 
Die Hauptlast der Reform liegt bei der Sozialversicherung als dem zentralen V o r 
sorgesystem unserer sozialen Sicherung. Innerhalb der Sozialversicherung verdient 
die Rentenversicherung wohl die größte Aufmerksamkeit, weil sich in ihr die Pro
bleme der „sozialen Biographie" der Frau wie nirgends sonst zeigen. Im folgenden 
soll deshalb noch versucht werden, die angestellten Erwägungen in Fragen der 
Rentenversicherung zu konkretisieren. 

V I . A l s Be i sp ie l : Z u r R e f o r m der Rentenversicherung 

1. Ausgangspunkte 

a) Die Zuweisung zur Rentenversicherung 

Dabei ist davon auszugehen, d a ß die berufstätige Frau, die sich nach ihrer Heirat 
auf den Haushalt zurückzieht, die begonnene soziale Sicherung unter Anknüpfung 
an ihre Arbeitsrolle im Haushalt fortsetzt. Ist die Frau, ehe sie Hausfrau wi rd , 
noch nicht rentenversichert, so w i r d sie als Hausfrau in die für den Mann zustän
dige Rentenversicherung aufgenommen. 
Die Hausfrauenzeit w i rd in ihrer „sozialen Biographie" als Versicherungszeit gut
gebracht. Die quantitative Basis dafür ist das Einkommen des Mannes, denn dieses 
bestimmt den Lebensstandard, dessen Sicherung die Rentenversicherung dient. Dem
gegenüber kann der Vorschlag, die Hausfrauenzeit i n der Rentenversicherung als 
Ausfallzeit anzurechnen, nicht befriedigen. Abgesehen davon, d a ß er das Beitrags
problem vernachlässigt, friert er die Sicherung der Frau auf dem Stand ihres vor 
der Hausfrauenzeit liegenden Arbeitslebens ein und kann so auch auf der Leistungs-

12 seite zu zweckwidrigen Ergebnissen führen. 



b) Sicherungsfälle 

Die dadurch erwirkte Sicherung hat zunächst die spezifischen Risiken der Haus
frauenrolle zu decken: T o d der Familienmutter, Krankhei t und Inva l id i t ä t der 
Hausfrau und Fortfal l des Unterhalts bei Fortdauer der hausfraulichen Bindung. 
H a t sich die Frau wieder dem Berufsleben zugewandt, so ist sie entsprechend gegen 
das Ris iko der Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit zu sichern. H i n z u kommt das 
Ris iko des Alters. Es überlagert und typisiert die Risiken der hausfraulichen und 
der beruflichen Inva l id i t ä t und möglicherweise auch das Ris iko des Fortfalls oder 
wesentlicher Minderung des Unterhalts bei Fortdauer der hausfraulichen Bindung. 

2. Die Siebernng der Frau nach Auflösung der Ehe 

Die klassischen Problemfäl le der Sicherung der nichtberufstätigen Frau nach A u f 
lösung der Ehe durch T o d oder Scheidung nehmen im System dieser Risiken keinen 
einheitlichen Platz ein. Erlischt mit der Auflösung der Ehe die Hausfrauenrolle, 
so w i r d die Frau für eine Erwerbs tä t igkei t frei, und ihre soziale Sicherung richtet 
sich danach. Dauert dagegen die Hausfrauenrolle fort, so ist zu fragen, ob sie 
gegen den Wegfall des Unterhalts aus der aufgelösten Ehe gesichert werden soll 
und kann. 

a) Die Sicherung nach dem Tode des Mannes 

aa) Im Falle der Kinderlosigkeit 

W i r d z. B . die kinderlos verheiratete Frau verwitwet, so fällt ihre Arbeitsrolle als 
Hausfrau wieder dahin. Die Frau ist wieder frei für eine Arbeitsrolle im Erwerbs
leben, auf die jeder zunächst verwiesen werden muß , der Anspruch auf soziale 
Sicherung erhebt. 
K a n n die Frau nicht ins Erwerbsleben übertreten, weil sie invalide oder zu alt ist, 
so steht sie am Ende ihres Arbeitslebens. Sie hat die Rente zu bekommen, die ihrer 
„sozialen Biographie" entspricht. Dabei ließe sich die Altersgrenze, die jetzt schon 
für Frauen günstiger liegt als für Männer , relativieren. Je länger die Hausfrauen
rolle gedauert hat, desto größer ist das berechtigte Interesse der Frau, nicht mehr in 
das Erwerbsleben zurückzukehren. Entsprechend der Gesamtgestalt ihrer „sozialen 
Biographie" könn te der Witwe auch ein gewisser Schutz gegen einen unzumutbaren 
sozialen Abstieg gewähr t werden, der mit dem Eintrit t in das Erwerbsleben ver
bunden ist oder wäre . In jedem F a l l w ä r e ihr eine Übergangshilfe zu geben, die 
aus der begrenzten Fortdauer ihrer Haushaltsrolle während der Phase der A n 
passung des alten Hauswesens an die veränder ten Verhältnisse zu verstehen wäre . 
Im übrigen aber sollte ihr jede Ermunterung und H i l f e zuteil werden, ihre Arbeits
rolle in der Erwerbswirtschaft fortzuführen. 
Dieser Vorschlag läuft auf den Fortfall der allgemeinen Witwenrente hinaus. Das 
ist der Preis der Gleichberechtigung. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar in 
B V e r f G 17, 1 1 2 die Witwenrente gebilligt. Es hat dabei aber die Mediatisierung der 
Frau im Unterhaltsverband nicht v o l l gewürdigt . U n d es hat in seiner Entscheidung 
zum beamtenrechtlichen W i t w e r g e l d 1 3 ein rigoroses Pr inz ip der Symmetrie der 
Hinterbliebenenversorgung etabliert, dessen sozialversicherungsrechtlichen Rück-

12 Insbesondere S. 21 und S. 25. 
13 BVerfG 21, 329. 13 



schlag seine dunkle Bemerkung, Sozialversicherung sei darreichende Verwaltung, 
Beamtenversorgung nicht, verzögern, aber nicht aufhalten kann. Wenn also nicht 
eine unvertretbare Eskalation der Leistungen — und damit auch der Lasten — der
gestalt eintreten soll, d aß schon der Tod jedes kinderlosen Ehegatten dem ver
witweten Ehegatten eine Rente verschafft, dann m u ß das Leistungsprinzip der 
Rentenversicherung auch die Fähigkeit der Witwe, sich durch erwerbswirtschaftliche 
Fortsetzung ihrer Arbeitsrolle selbst zu unterhalten, ebenso einkalkulieren, wie es 
dem Wi twer zugemutet wi rd , seinen Haushalt selbst zu f ü h r e n 1 4 . 
D e r Preis der Gleichberechtigung, der hier gefordert wi rd , sollte auch nicht über
schätzt werden. Über die H ö h e der Renten junger Witwer nach § 1268 Abs. 1 R V O 
braucht nichts gesagt zu werden. U n d die Altersgrenze von 45 Jahren in § 1268 
Abs. 2 R V O verleitet Witwen, zwei Jahrzehnte vor dem normalen Ende des A r 
beitslebens von der Aufnahme einer Erwerbstät igkei t abzusehen, die ihnen vielleicht 
mehr Einkommen, mehr soziale Sicherung für das Al te r und mehr Befriedigung 
bringen könn te als der Konsum einer bescheidenen Witwenrente. 

bb) Im Falle, daß Kinder vorhanden sind 

H a t die Wi twe dagegen für Kinder zu sorgen, die noch klein sind oder in Schul
oder Berufsausbildung stehen, so müssen sie und diese gesichert werden. Die Haus
frauenrolle dauert fort, während der Unterhalt durch den M a n n entfallen ist. Die 
soziale Sicherung dieser Halbfamil ie könn te als Sicherung aus dem „sozialen 
Stammrecht" der Frau gedacht werden. War der Verstorbene jedoch der Vater 
der Kinder , so könnte der Halbfamil ie auch seine „soziale Biographie" gutgebracht 
werden, insbesondere wenn dies günstiger ist. 
Erreichen die Kinder ein Alter und eine Lebensstellung, in der die Hausfrauenrolle 
der Mut ter nicht mehr notwendig ist, so ist diese nunmehr als kinderlos anzusehen. 
D i e Wi twe ist dann entweder auf den Arbeitsmarkt zu verweisen oder als invalide 
oder zu alt aus ihrer sozialen Sicherung zu versorgen. Die Zumutbarkeitsgrenzen 
werden die Kinderzahl zu berücksichtigen haben. 
Heiratet die Frau wieder, so üb t sie ihre Haushaltsrolle wieder nicht mehr ohne 
Unterhalt aus. Ihre Rente entfäll t grundsätzlich. Die Sicherung der Kinder , die 
auch in der sozialen Sicherung ihres Vaters wurzelt, müßte dagegen erhalten blei
ben. D ie neue Hausfrauenrolle w ü r d e auch die soziale Sicherung der Frau weiter 
wachsen lassen. Bei Auflösung auch der neuen Ehe durch Tod müß te die Frau 
wieder so sozial gesichert sein wie nach der Auflösung der ersten Ehe — jedoch 
auf der Grundlage einer entsprechend verlängerten „sozialen Biographie". 

b) Die Sicherung im Falle der Scheidung 

aa) Die Scheidung der kinderlosen Ehe 

N u n zum Probleme der Scheidung. W i r d die kinderlose Ehefrau geschieden, so fällt 
ihre Hausfrauenrolle weg. Auch hier ist die Frau grundsätzlich entweder auf den 
Arbeitsmarkt verwiesen oder als inval id oder zu alt aus ihrer Rentenversicherung 
versorgt. D ie Hausfrauenzeit aus der geschiedenen Ehe kommt ihr im letzteren 
F a l l v o l l zugute. Eine soziale Sicherung unmittelbar gegen den Verlust des Unter-

1 4 M s. a. BVerfG 17, 1 (22). 



halts aus der Ehe ist dagegen nicht denkbar. E i n Phänomen , das so sehr von 
menschlichem Verhalten und Einfluß abhängt wie die Scheidung, ist kein versicher
bares — auch kein sozialversicherbares — Risiko. 
Bezieht die Frau aus der geschiedenen Ehe Unterhalt, so entsteht insofern eine be
sondere Situation, als es die Frau vielleicht nicht nöt ig hat, ihres unmittelbaren 
Auskommens wegen zu arbeiten. Wie aber ist für ihre weitere soziale Sicherheit 
gesorgt, wenn nicht durch ihre Erwerbstät igkei t? Sicher nicht unmittelbar durch 
den Unterhaltsanspruch. E r fingiert keine Hausfrauenrolle, jedenfalls nicht mit 
Wi rkung für das Sozialrecht. Dieses kann der Gunst der Verhältnisse oder der Ge
wissenhaftigkeit der Beteiligten aber Raum geben, indem es die Möglichkeit frei
wil l iger Weiterversicherung eröffnet. 

Geht die geschiedene Frau eine neue Ehe ein, so bestimmt die neue Hausfrauen
rolle die weitere soziale Sicherung während dieser Ehe. W i r d diese zweite Ehe 
— durch T o d oder Scheidung — ebenfalls aufgelöst, so wiederholt sich, d a ß die 
Hausfrauenrolle wegfäll t und die Frau auf den Arbeitsmarkt verwiesen oder als 
inva l id oder zu alt sozial gesichert ist. Dabei kommt ihr ihre ganze „soziale 
Biographie" zugute — einschließlich der früheren Hausfrauenzeiten und gegebenen
falls der Zeit freiwilliger Weiterversicherung. O b die Frau oder der Mann schuldig 
geschieden wurde, ist ohne unmittelbaren Einfluß auf dieses Guthaben. Desgleichen 
ist es undenkbar, d aß eine spätere Ehe das Guthaben aus einer früheren Ehe tilgt. 

bb) Die Scheidung der Ehe mit Kindern 

H a t die geschiedene Frau Kinder aus der geschiedenen Ehe aufzuziehen, so nimmt 
sie zwar möglicherweise eine unterhaltslose Haushaltsrolle ein. Dennoch liegt auch 
darin kein Ris iko, das die Rentenversicherung abdecken könnte . Erst wenn der 
Ausfa l l des Unterhalts auf ein sozialversicherbares Ris iko zurückgeht, kann die 
Rentenversicherung eingreifen. Positiv gewendet, bedeutet das: Wenn der Unter
halt der Kinder vom Vater auf die Sozialversicherung übergeht, kann auch die so
ziale Sicherung der Mutter gegen den Ausfal l des Unterhalts aktualisiert werden. 
Die soziale Sicherung der Mutter gegen Inva l id i tä t und Alter w i rd davon freilich 
nicht betroffen. 
D a ß gerade diese Scheidungs-Halbfamilie keinem besseren Schutz zugeführt wer
den kann, mag unbefriedigend scheinen. D ie Sozialversicherung kann sich jedoch 
weder der Manipulat ion durch Scheidung noch dem Unterhaltsentzug ausliefern. 
Dagegen ist es Sache des Familienrechts und des Sozialhilferechts, alles zu tun, um 
solche Halbfamilien so gut als möglich zu sichern. 

3. Zur Höhe der Renten 

a) Das Beispiel der Altersrente 

Das Problem der H ö h e der Renten kann, hier nur paradigmatisch für den F a l l der 
Altersrente erschlossen werden. Die Maximalvorstellung wäre: Mann und Frau, 
Verdiener und Hausfrau bei gleicher quantitativer und zeitlicher Basis die je 
gleiche Rente zu geben. U m ein Modell zu geben: Die Männer A und Y und die 
Frau Ζ sind gleich alt, haben die gleiche Ausbildung und den gleichen Beruf. Nach 
Abschluß der Ausbildung heiraten Y und Z , und Ζ zieht sich auf den Haushalt z u 
rück. A bleibt allein. A und Y haben stets gleiche Einkommen. Wenn sie 65 Jahre 15 



alt sind, stirbt Y oder 2 , also einer der Ehegatten. Sowohl A und Y als auch A 
und 2 würden als alleinstehende Altersrentner die gleiche Rente bekommen. 
V o n dieser Maximalvorstellung aus lassen sich drei grundsätzliche Varianten den
ken. 
Variante I : A und Y bekämen die gleichen Renten; 2 hingegen bekäme als Haus
frau eine geringere Rente. Das w ä r e die im Ergebnis der jetzigen Regelung ähn
lichste Variante. 
Variante I I : Y und 2 bekämen je eine niedrigere Rente als A , weil sie sich als Ehe
paar in etwa in die gemeinsame Sicherung teilen müssen. 
Oder Variante I I I : A bekäme die höchste Rente, Y als Verheirateter angesichts der 
Sicherung seiner Frau eine niedrigere Rente als A und 2 als Hausfrau eine noch 
niedrigere Rente als Y . 
Die Maximalvorstellung gleicher Renten für alle drei Verdiener und Nichtverdie-
ner ist unrealistisch. Sie w ü r d e zur Übersicherung und wahrscheinlich auch zur 
Über las tung Verheirateter führen. Unter den mäßigenden Varianten sei hier die 
erste zugrunde gelegt: die Hausfrau bekäme nicht die gleich hohe Rente wie die 
beiden Verdiener. Das ließe sich damit rechtfertigen, daß die Hausfrau stets nur 
einen Ante i l am Verdienereinkommen für sich in Anspruch nehmen konnte und 
ihre Sicherung auf keinem erwerbswirtschaftlich eigenen und wohl auch keinem 
vollen Beitrag beruhen kann. Für die Abstufung spräche auch die sonst bestehende 
Gefahr einer zu großen Spannung zwischen der Versorgung der nichtberufstätigen 
Frau und der Frau, die die Doppelrolle von Beruf und Haushalt auf sich genom
men hat. Dieser Vorschlag ließe sich dadurch realisieren, daß für die Hausfrauen
jahre ein anderer Wachstumskoeffizient der Rente angesetzt w ü r d e als für die Ver
dienerjahre. Die Differenz der Koeffizienten dürfte sich jedoch nicht wieder dem 
jetzigen Verhäl tnis von 10 : 6 zwischen Verdienerrente und Witwenrente nähe rn ; 
denn diese Witwenrente hat sich als zu niedrig erwiesen. M . E . w ä r e es vertretbar, 
die Renten etwa im Verhäl tnis 10:8 wachsen zu lassen. A u f die 1,5 v. H . der 
Rentenbemessungsgrundlage, aus denen heute das Altersruhegeld errechnet w i rd , 
aufgetragen, ergäbe das 1,2 v. H . der Rentenbemessungsgrundlage. 
Werden beide Ehepartner zusammen alt und ist die soziale Sicherung des Mannes 
ganz aus seiner Erwerbstä t igkei t , die der Frau ganz aus ihrer Hausfrauenrolle 
erwachsen, so m u ß die Lösung zwischen den beiden folgenden Extremen gefunden 
werden: entweder beiden volle Altersrente auf Grund ihrer jeweiligen Biographie 
zu geben; oder dem Mann die Altersrente unter den üblichen Voraussetzungen, der 
Frau dagegen die H i l f e für den Fa l l ihrer hausfraulichen Inva l id i tä t . Der G e w ä h 
rung zweier voller Altersrenten steht außer dem Gedanken an die Kostenlast auch 
die Erwägung entgegen, daß die Ehegatten auch bis dahin von einem Einkommen 
zu leben hatten. Eine derartige Übersicherung m u ß schon aus G r ü n d e n der Gleich
heit vermieden werden. Aber auch der Konzentration der Sicherung der Frau auf 
ihre konkrete Invalidisierung steht eine Reihe von Bedenken entgegen. Erstens, 
daß die für M a n n und Frau je gleichen Renten als Einmann-Renten kalkuliert sein 
müssen, um finanziell erträglich zu bleiben, so daß die Reduktion des ehelichen 
Einkommens auf eine dieser Renten den Lebensstandard unangemessen drücken 
würde . Dieser Einwand berühr t auch schon die Funktion der Sicherung der Frau, 
sie gegen den Verfal l des Unterhalts bei fortdauernder Haushaltsrolle zu schützen. 
2weitens l äß t die Fähigkei t der Frau, den Haushalt zu führen, mit zunehmendem 
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typisieren. Drittens w i r d die innereheliche Rollenverteilung mit dem Rückzug des 
Mannes aus dem Erwerbsleben labi l . 
A l s Mittelweg sei daher vorgeschlagen, der Rente des Mannes einen Tei l der von 
der Frau erdienten Altersrente hinzuzuschlagen und die Summe den Eheleuten als 
gemeinsame Rente zuzuwenden. Z u denken w ä r e an einen Zuschlag von einem 
Dr i t t e l der Frauenrente. Das w ä r e sowohl von der Seite des Lebensstandards als 
auch von der Seite der Mi t te l her erträglich. M i t der Dominanz der Mannesrente 
soll einerseits der Bedeutung des Manneseinkommens für den Lebensstandard, an
dererseits einmal mehr der Notwendigkeit Rechnung getragen werden, die Beiträge 
für die Hausfrauen niedriger zu halten als für die erwerbstät igen Männer . Das 
w ü r d e , in unser Beispiel eingesetzt, folgendes bedeuten. Die Rente des A und des Y 
w ä r e n je für sich gleich 100. Die Rente der Ζ w ä r e gleich 80. Die Rente von Y 
und Ζ zusammen w ä r e 100 + 8 % = 100 + 26,6. Das Verhäl tnis von Verdiener
rente zu Hausfrauenrente zu Eherente w ä r e also rund 100 : 80 : 130. 
S ind oder waren von den Ehegatten dagegen beide erwerbstätig, so wäre ihnen 
auch künft ig je die volle erdiente Altersrente zu gewähren. Das gebieten ihr dop
pelter marktwirtschaftlicher Beitrag zur sozialen Umverteilung, ihr durch zwei E i n 
kommen geprägter höherer Lebensstandard und die Rücksicht auf die Mehrbela
stung, die sie auf sich genommen haben, indem keiner von ihnen sich ganz auf den 
Haushalt zurückzog. Für „gemischte Biographien" — insbesondere also für den 
F a l l des Wechsels der Frau zwischen Erwerbstä t igkei t und Hausfrauenrolle — 
m ü ß t e n gestaffelte Lösungen gefunden werden. Sie könn ten anteilig nach Berufs
und Haushaltszeiten verfahren. 

b) Die Trennung der Anwartschaft im Fall der Scheidung 

Der Fa l l sei nun dahin zu variieren, d a ß Y und Ζ sich im Al te r von 40 Jahren 
scheiden lassen. Dann bietet sich a prior i an, daß die beiden Ehegatten je ihre Siche
rung nach Maßgabe ihrer „sozialen Biographie" mitnehmen. Aus der gemeinsamen 
Ehezeit w ü r d e das für den M a n n den zeitgerechten Ante i l an der Anwartschaft auf 
eine volle Verdienerrente, für die Frau den zeitgerechten Ante i l an der Anwar t 
schaft auf 80 v. H . einer Verdienerrente bedeuten. Die Frage wäre , ob nicht ein 
Zugewinnausgleich stattzufinden hät te , so d a ß die beiden Ehegatten auf einen glei
chen Ante i l kämen. Das w ü r d e bedeuten, d a ß jeder Ehegatte mit einem zeitge
rechten Ante i l einer Anwartschaft auf 90 v. H . einer Verdienerrente aus der Ehe 
hervorginge. In beiden Fällen würden der H ö h e nach 180 v. H . einer Verdiener
rente verteilt. Das w ä r e bedenklich. Erstens ergäbe es eine Scheidungsprämie. Dazu 
ist noch einmal daran zu erinnern, daß die Ehegatten im Falle gemeinsamen Alters 
130 v. H . einer Verdienerrente bekommen sollen. Die Differenz von 50 v. H . 
kann nicht mit den Mehrkosten einer getrennten Lebensführung gerechtfertigt wer
den. E i n zweites Bedenken ist, d a ß die Beiträge gerade wegen dieser hohen Siche
rung für den Fa l l der Scheidung höher angesetzt werden müßten . Daher scheint 
es angebracht, im Falle der Scheidung einen Mittelwert zwischen der Ehegatten
rente und der Summe der Individuairente zur Verteilung zu bringen. Gib t man 
jedem der Ehegatten einen zeitgerechten Ante i l einer Anwartschaft auf 75-80 v. H . 
der Verdienerrente mit, so entspricht das einer Summe von 150-160 v. H . , die 
gegenüber der Ehegattenrente mit 130 v. H . gerade noch mit den Mehrkosten ge
trennter Lebensführung erklär t werden kann, während sie der Summe von 180 v. H . 



gegenüber dadurch gerechtfertigt ist, daß diese von vornherein eine Summe alter
nativer Individuairenten und also nicht eine Summe gleichzeitiger Sicherung ist. 
Schließlich würde diese Lösung bedeuten, daß der Mann mit keinem höheren Antei l 
an Sicherung aus der Ehe hervorgeht als die Frau. 
Dagegen müssen die schlichten Spli t t ing-Pläne, die auf die Teilung der einen Ver
dienerrente des Mannes hinauslaufen, abgelehnt werden. Sie vermitteln keine so
ziale Sicherung mehr. D i e Renten der Sozialversicherung sind nicht so hoch, daß 
man ohne weiteres auch von 50 v. H . einer solchen Rente leben könnte . 

4. Der Beitrag 

Die so reformierte Rentenversicherung der Frau setzt grundsätzlich einen Beitrag 
auch der Hausfrau voraus. Kinderlose Ehepaare haben diesen Beitrag aufzubrin
gen. O b der erwerbstät ige M a n n unmittelbar dazu herangezogen w i r d oder not
falls über seine privatrechtliche Unterhaltspflicht, ist eine sekundäre Konstruk
tionsfrage. Sind Kinder da, so müß te die Beitragspflicht ruhen und der Frau ein 
entsprechender Betrag zu Lasten der Versicherungsgemeinschaft oder eines weiter
greifenden Familienlastenausgleichs gutgebracht werden. Diese Freistellungszeit 
w ä r e durch ein Höchstal ter der Kinder zu begrenzen, das mit der Zah l der Kinder 
wachsen könnte . M a n könn te die Lösung in der Sache auch so umschreiben: Die 
Hausfrau und Mutter w i r d kraft ihrer Arbeitsrolle, die kinderlose Hausfrau wegen 
ihrer Arbeitsrolle und durch den für sie entrichteten Beitrag versichert. 
Der Beitrag der Hausfrau m u ß — wie der Beitrag des Mannes — in einem Ver
häl tnis zum Einkommen des Mannes stehen. Das entspricht sowohl der Belastbar
keit der Einkommen als auch der Abhängigkei t wesentlicher Leistungen von dem 
durch die H ö h e des Manneseinkommens bedingten Lebensstandard. Der Beitrag 
für die Hausfrau m u ß jedoch niedriger sein als der Beitrag des Mannes, weil er 
aus dessen einem Einkommen zu leisten ist, das schon mit dem sonstigen Unterhalt 
der Frau und dem Mannesbeitrag belastet ist. Der Beitrag kann aber auch niedri
ger sein, weil die soziale Sicherung der Hausfrau nicht i n gleichem Umfang auf 
den Ausgleich des Ausfalles von Einkommen gerichtet ist wie die soziale Siche
rung des erwerbstät igen Mannes. Schließlich ergibt die eigenständige soziale Siche
rung der Frau auch Einsparungen im Hinbl ick auf die Wi twen- und sonstigen 
Hiterbliebenenrenten. Der Beitrag müß te wohl mindestens bei einem Dri t te l , höch
stens bei der Hä l f t e der dem Einkommen entsprechenden Verdienerbei t räge liegen. 
E i n Beitrag, der wesentlich über einem Drit tel des Verdienerbeitrags liegt, ist aber 
wohl von der Leistungsfähigkeit der Betroffenen her unrealistisch. 

5. Abschließende Bemerkungen 

A n diesen Vorschlägen befremdet zumeist, d aß sie Kompromisse darstellen. Weder 
postulieren sie eine vo l l verdienergleiche Sicherung der Hausfrau mit vollem Bei
trag; noch konzedieren sie, daß die Frau nur als Verdienerin überhaup t in den 
G e n u ß einer Sicherung kommen kann. Weder geben sie dem Ehepaar eine gemein
same Altersrente aus der Summe zweier Verdienerrenten; noch geben sie jedem 
Ehepaar im Falle der Scheidung schlicht eine Verdienerrente oder die Häl f te einer 
Verdienerrente. Dagegen ist festzuhalten, daß es in der Tat darum geht, Kompro 
misse zu finden, die eine Übersicherung (und damit Über las tung der Versicherten 
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(zu Lasten der Hausfrauen oder der Eheleute), die den Zweck der Sozialversiche
rung verfehlen müßte . 
Übe r Einzelheiten der oben gemachten Vorschläge kann man in der Tat auch strei
ten. Sie wollen als Gesprächsansatz verstanden sein. U m so wichtiger erscheint es, 
die Eckpositionen eines „ehegerechten Schnitts" der Rentenversicherung hervorzu
kehren, die das Wesentliche dieser Vorschläge ausmachen: 

— Die Sicherung heider Eheleute, von denen einer den Haushalt übe rnommen hat, 
der andere Verdiener war, muß und darf nicht zu einer doppelten Altersgrenze 
(etwa im Sinne einer doppelten Verdienerrente) führen. Sonst w ü r d e die Alters
sicherung den Lebensstandard der Gesicherten nicht nur erhalten, sondern stei
gern. In jüngeren Jahren dagegen wäre der Lebensstandard durch zwei volle 
Beiträge empfindlich belastet. Die Sicherang m u ß aber spürbar über der schlich
ten Verdienerrente liegen. 

— Die Sicherung eines jeden Ehegatten für sich dagegen — etwa für den F a l l des 
Überlebens — m u ß an der Verdienerrente orientiert sein. (Die V e r k ü r z u n g der 
„Hausf rauenren te" gegenüber einer Verdienerrente etwa im Verhäl tn is 10 : 8 
ist eine nicht essentielle zusätzliche Kompromißmöglichkei t , um Ubersicherung 
und Über las tung zu vermeiden.) 

— Im Falle der Scheidung soll jeder Ehegatte einen gleichen Ante i l an der w ä h r e n d 
der Ehezeit erworbenen sozialen Sicherung mitnehmen. D ie dabei zu halbie
rende Summe ist durch das Minimum der gemeinsamen „ehegerecht geschnitte
nen" Alterssicherung des Ehepaars und das Maximum der Summe aus den iso
lierten Anwartschaften beider Ehegatten begrenzt. Je näher die Summe am 
Min imum liegt, desto weniger stellen die mitzunehmenden Hä l f t en eine aus
reichende soziale Sicherung dar, da diese Summe ja an den Zweck der gemein
samen Sicherurig eines Ein-Verdiener-Ehepaares orientiert ist. Je nähe r die 
Summe am Maximum liegt, desto mehr werden Geschiedene (und Scheidung) 
begünstigt. 

V I I . Zusammenfassende Thesen 

1. Die Reform der gehobenen sozialen Sicherung der nichtberufstätigen Frau m u ß 
an die Arbeitsrolle der Hausfrau anknüpfen und die spezifischen Risiken der 
nichtberufstätigen Frau absichern. 

2. Sie muß die Arbeitsrollen der Frau im Erwerbsleben und im Haushalt zu einer 
durchgehenden „sozialen Biographie" zusammenfassen. 

3. Dadurch m u ß die Frau zu einer unabgeleiteten sozialen Sicherung kommen. Sie 
m u ß eigene Rechte auf soziale Sicherung haben. U n d sie m u ß die Anwartschaf
ten, die sie während verschiedener Arbeitsrollen in verschiedenen Ehen oder 
Familien erwirbt, ebenso addieren können wie die Anwartschaften aus verschie
denen Erwerbstät igkeiten. 

4. Die soziale Sicherung der Frau m u ß — wie gehobene soziale Sicherung auch 
sonst — eine Lebensstandardssicherung sein. Sie darf also nicht etwa nur an das 
voreheliche Erwerbsleben der Frau anknüpfen. In der „sozialen Biographie" der 
Frau muß gerade auch der eheliche Lebensstandard seinen Niederschlag finden. 



5. Für den Fal l der Scheidung m u ß die soziale Sicherung die Ehepartner vonein
ander unabhängig machen. Der Gedanke des Zugewinnausgleichs kann nicht über 
das Privatrecht, er m u ß über das Sozialrecht eigenständig verwirklicht werden. 

6. Die soziale Sicherung der Frau m u ß sich organisch in die soziale Sicherung von 
Ehe und Familie einfügen. Sie darf weder zu einer Übersicherung noch zu einer 
Untersicherung, weder zu einer Privilegierung noch zu einer Benachteiligung 
Verheirateter führen. Die gleichwertige parallele Sicherung des verdienenden 
Mannes und der Hausfrau etwa w ü r d e zu einer Übersicherung führen. Das bloße 
Splitting der Verdiener rente des Mannes im Falle der Scheidung ergibt eine 
Untersicherung. 

7. Die angemessene soziale Sicherung der nichtberufstätigen Frau ist nicht ohne 
Beiträge zu bewirken. Solange die Frau Kinder aufzuziehen hat, sind diese 
Beiträge von der Allgemeinheit — und zwar möglichst nicht zu Lasten der da
für unspezifischen Versichertengemeinschaft — aufzubringen. 
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